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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 7/69 durch 

einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan umfaßt etwa das Gelände zwischen der Stoppenberger 


Straße - von der Beisingstraße bis zur Karolingerstraße Hs.Nr. 


28 - und der Beisingstraße von der Besitzung Hs.Nr. 29 bis zur 

Stoppenberger Straße. Die nordwestliche Verfahrensgrenze 


bilden die Besitzungen Waterloostraße Bs.Nr. 47,47a und 47b. 


11. Allgemeines 


Der Bebauungsplan für den Gesamtbereich Viehofer Straße/ 


Blücherstraße/Karolingerstraße/Beisingstraße wurde bereits am 


8. Juni 1960 vom Rat der Stadt als Satzung beschlossen und 


am 31.7.1960 rechtskräftig. Die ursprüngliche Planung sah vor, 


die Waterloostraße sowohl mit der Stoppenberger Straße als auc- 


mit der Beisingstraße zu verbinden. Dazu war an der Stoppen- 


berger Straße bzw. an der Beisingstraße Hs.Nr. 45 je eine über, 

baute Durchfahrt vorgesehen. Nun bleibt die Waterloostraße in 


Zukunft von einer Bebauung frei, da versorgungswichtige Kabel 


in beiden Gehwegen der Straße liegen. 


Die Waterloostraße ist zur Stoppenberger Straße durch einen 


Wendekreis abgeriegelt. Die Kabelschächte und die Kabeltrasse 


liegen in ausgewiesenen Grünflächen und bleiben daher leicht 


erreichbar. Die in dem ursprünglichen Plan beabsichtigte An- 


bindung der Waterloostraße an die Beisingstraße - in Höhe Haus 

Nr. 45 - ist jetzt nicht mehr vorgesehen. 

Die Baugrundstücke liegen in einem reinen Wohngebiet (UR) und 

sind im wesentlichen drei- bis viergeschossig bebaubar. Ein 


öffentlicher Kinderspielplatz und ein privater Spielplatz sind 


innerhalb der Baublöcke eingeplant. 


In diesem Teil des Bebauungsplanes, den das Änderungsverfahren 


erfaßt, können noch über 80 Wohnungen neu gebaut werden. 


111. Bodenoränende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende Maßnahmen sind erforderlich. 


Sollte der zum endgültigen Ausbau der Straßen notwendige Grund 


erwerb nicht auf freiwilliger Basis möglich sein, ist beab- 




sichtigt, von der im fünften Teil des Bundesbaugesetzes auf- 


geführten Möglichkeit der Enteignung Gebrauch zu machen. 


/ 

IV. Kosten 


Durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen gegen- 


über dem Durchführungsplan Nr. 157 vom 30.6.1958 keine Mehr- 


kosten. 


V. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 


Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 7/69 gilt der 

Durchfiihrungsplan "~iehofer ~traße/Blücherstraße/Karolinger-


straße/Beisingstraßen vom 50.6.1968, Nr. 157, als aufgehoben, 

soweit er durch den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs- 


planes Nr. 7/69 erfaßt wird. 


Essen, den 7. Oktober 1969 
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Diese Begründung h a t  gemäß $ 2 Ubs. 6 des  Bundesbau- 

g e s e t z e s  vom 23. J u n i  1960 (BGB1. I S. 341) i n  der Z e i t  

vom 1.12.1969 b i s  2.1.1970 ö f f e n t l i c h  ausgelegen. 

Essen, den 5. Januar 1970 

Die Genehmigung des  Bebauungsplanes soviie O r t  und Z e i t  d e r  

Auslegung des  Planes  und d e r  Begründung s i n d  gemäß 12 des  

Bundesbaugesetzes o r t s ü b l i c h  i m  Amtsblatt  de r  S t a d t  Essen 

vom 4. J u i i  1970 bekanntgemacht worden. 

Essen, den 10. J u l i  1970 

Obers tad td i rek to r  

I m  Auf t r a g e  

Verm. oberamtmann 
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